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Clere AG 

Berlin 

ISIN DE000A3H2309 

WKN A3H230 

 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: GMETCLE00822 

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 

Wir berufen hiermit die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 für Dienstag, den 30. August 2022, 

um 10:00 Uhr (MESZ) in Berlin ein. 

Die Hauptversammlung findet statt als virtuelle Hauptversammlung ohne 

physische Präsenz von Aktionären oder ihrer Bevollmächtigten (mit Aus-

nahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter). 

Die Hauptversammlung wird am 30. August 2022 ab 10:00 Uhr (MESZ) live in 

Bild und Ton für die Aktionäre übertragen. Die Ausübung des Stimmrechts durch 

Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege elektroni-

scher Kommunikation oder durch Vollmachtserteilung und Weisung an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach Maßgabe der unter II. dieser Ein-

berufung aufgeführten Bestimmungen und Erläuterungen. 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Geschäftssitz 

der Clere AG, Schlüterstr. 45, 10707 Berlin.  
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I. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 

Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die Gesellschaft und 

den Konzern für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-

ber 2021, des Berichts des Aufsichtsrats und des Vorschlags des Vor-

stands für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist im Einklang mit 

den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen, weil der Aufsichtsrat 

den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat und der Jah-

resabschluss damit festgestellt ist. Über den Vorschlag des Vorstands für 

die Verwendung des Bilanzgewinns stimmen die Aktionäre unter dem Ta-

gesordnungspunkt 2 ab. Für die übrigen Unterlagen, die unter diesem Ta-

gesordnungspunkt genannt werden, sieht das Gesetz generell lediglich die 

Information der Aktionäre durch die Möglichkeit zur Einsichtnahme und 

keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung vor.  

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, auf eine Dividendenausschüttung 

zu verzichten und den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres vom 1. Januar 

bis zum 31. Dezember 2021 von EUR 77.858.189,21 vollumfänglich, d.h. 

in Höhe von EUR 77.858.189,21 auf neue Rechnung vorzutragen.  

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

Dem alleinigen Vorstandsmitglied Herrn Thomas Krupke wird für seine 

Amtszeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 Entlastung erteilt. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-

rats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, hinsichtlich der Entscheidung über 

die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr vom 
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1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 amtiert haben, folgende Beschlüsse 

zu fassen: 

a) Dem Aufsichtsratsmitglied Herrn Dr. Thomas van Aubel wird für seine 

Amtszeit im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 

Entlastung erteilt. 

b) Dem Aufsichtsratsmitglied Frau Frauke Vogler wird für ihre Amtszeit 

im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 Entlas-

tung erteilt.  

c) Dem Aufsichtsratsmitglied Herrn Clemens Triebel wird für seine Amts-

zeit im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 Ent-

lastung erteilt.  

Es ist vorgesehen, über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder einzeln 

abzustimmen.  

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jah-

resabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen: 

PKF FASSELT Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, 

wird zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernab-

schlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 

2022 gewählt. 
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II. Weitere Angaben zur Einberufung 

1. Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach 

Maßgabe des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossen-

schafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämp-

fung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes zur 

Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- 

und Strafverfahrensrecht, Bundesgesetzblatt I 2020, S. 569, zuletzt ge-

ändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 10. September 2021, Bundes-

gesetzblatt I 2021, S. 4147, nachfolgend „COVID-19-Gesetz“) als virtu-

elle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten abgehalten. 

Die Hauptversammlung wird am Dienstag, den 30. August 2022, ab 

10:00 Uhr (MESZ) live in Bild und Ton in unserem HV-Portal übertragen, 

zugänglich unter  

www.clere.de/hauptversammlung/ 

Aktionäre, die die virtuelle Hauptversammlung verfolgen wollen, müssen 

sich zuvor anmelden (siehe unten unter „Anmeldung zur virtuellen 

Hauptversammlung“). Die Übertragung der Hauptversammlung in Bild 

und Ton begründet kein Teilnahmerecht der Aktionäre an der Hauptver-

sammlung im Wege elektronischer Kommunikation im Sinne von § 118 

Abs. 1 Satz 2 Aktiengesetz (AktG) (Online-Teilnahme). 

Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ist 

ausgeschlossen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Be-

vollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch 

Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter. 

Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2022 als virtuelle 

Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-Gesetzes führt zu Mo-

difikationen in den Abläufen der Hauptversammlung sowie bei den Rech-
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ten der Aktionäre. Wir bitten die Aktionäre in diesem Jahr daher um be-

sondere Beachtung der nachstehenden Hinweise zur Anmeldung zur 

Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren 

Aktionärsrechten. 

2. Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung 

Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts sind gemäß § 16 Abs. 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft 

nur diejenigen Aktionäre – persönlich oder durch Bevollmächtigte – be-

rechtigt, die sich bei der Gesellschaft bis spätestens Dienstag, den 23. 

August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), in Textform 

(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache unter der nachste-

henden Adresse oder E-Mail-Adresse 

Clere AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de 

angemeldet haben und zum Zeitpunkt der virtuellen Hauptversammlung 

für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind. 

Die Anmeldung kann bis spätestens Dienstag, den 23. August 2022, 

24:00 Uhr (MESZ), auch auf elektronischem Weg unter Verwendung des 

von der Gesellschaft angebotenen passwortgeschützten HV-Portals er-

folgen, zugänglich unter  

www.clere.de/hauptversammlung/ 

Die notwendigen Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals werden 

mit den Anmeldeunterlagen übersandt. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG 

Rechte und Pflichten aus Aktien nur für und gegen den im Aktienregister 

Eingetragenen. Das Recht zur Verfolgung der virtuellen Hauptversamm-

lung und die Berechtigung zur Ausübung des Stimmrechts setzen damit 
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auch voraus, dass eine Eintragung als Aktionär im Aktienregister noch 

am Tag der virtuellen Hauptversammlung besteht. Hinsichtlich der Anzahl 

der einem Aktionär zustehenden Stimmrechte ist der am Tag der virtuel-

len Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand 

maßgeblich. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden allerdings im 

Zeitraum vom 24. August 2022, 00:00 Uhr (MESZ) (technisch maßgeb-

licher Bestandsstichtag, auch „technical record date“) bis zum Ende der 

virtuellen Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister 

vorgenommen. Daher entspricht der Eintragungsstand des Aktienregis-

ters am Tag der virtuellen Hauptversammlung dem Stand nach der letzten 

Umschreibung vor dem 24. August 2022, 00:00 Uhr (MESZ). 

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur virtuellen Hauptversamm-

lung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach 

Anmeldung weiterhin frei verfügen. Da im Verhältnis zur Gesellschaft 

Rechte und Pflichten aus Aktien nur für und gegen den am Tag der Haupt-

versammlung im Aktienregister Eingetragenen bestehen, können Erwer-

ber von Aktien, deren Umschreibungsanträge nach dem technical record 

date bei der Gesellschaft eingehen, Rechte aus diesen Aktien nicht aus-

üben, es sei denn, sie lassen sich insoweit vom Veräußerer bevollmäch-

tigen. Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienre-

gister eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge 

so zeitnah wie möglich zu stellen. 

Ist ein Intermediär im Aktienregister eingetragen, so kann er das Stimm-

recht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung 

des Aktionärs ausüben. 

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl 

Aktionäre können ihre Stimme per Briefwahl schriftlich oder im Wege 

elektronischer Kommunikation abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts 

im Wege der Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am 

Tag der virtuellen Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind 

und die sich rechtzeitig entsprechend den oben unter „Anmeldung zur 

virtuellen Hauptversammlung“ genannten Voraussetzungen angemel-

det haben. 
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Die Stimmabgabe per schriftlicher Briefwahl sowie schriftliche Änderun-

gen hinsichtlich der Briefwahlstimmen können bis spätestens Montag, 

den 29. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), pos-

talisch – vorzugsweise unter Verwendung des den Anmeldeunterlagen 

beigefügten Antwortformulars – an die oben unter „Anmeldung zur vir-

tuellen Hauptversammlung“ genannte Postadresse erfolgen, soweit die 

Anmeldung bis spätestens Dienstag, 23. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) 

(Zeitpunkt des Zugangs), erfolgt ist.  

Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl 

steht ferner das HV-Portal zur Verfügung, zugänglich unter  

www.clere.de/hauptversammlung/ 

Hierüber werden eine Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektroni-

schen Briefwahl sowie eine elektronische Änderung von Briefwahlstim-

men bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen 

Hauptversammlung am 30. August 2022 möglich sein. 

Die vorstehenden Ausführungen gelten für die Stimmabgabe im Wege der 

Briefwahl durch einen Bevollmächtigten entsprechend. 

Sofern von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten sowohl Briefwahlstim-

men als auch Vollmacht/Weisungen an die von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreter eingehen, wird stets die zuletzt abgegebene Er-

klärung vorrangig betrachtet. Gehen auf unterschiedlichen Übermittlungs-

wegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist nicht erkenn-

bar, welche zuletzt abgegeben wurde, werden zunächst die über das HV-

Portal abgegebenen Erklärungen und danach die Erklärungen per Post in 

Papierform berücksichtigt. 

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, 

z.B. durch einen Intermediär oder eine Aktionärsvereinigung ausüben las-

sen. Auch in diesem Fall bedarf es einer rechtzeitigen Anmeldung durch 

den Aktionär oder den Bevollmächtigten entsprechend den oben unter 
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„Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“ genannten Vorausset-

zungen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-

mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b 

BGB). Eine Bevollmächtigung, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-

mächtigung können bis spätestens Montag, 29. August 2022, 24:00 

Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), postalisch oder per E-Mail – vor-

zugsweise unter Verwendung des den Anmeldeunterlagen beigefügten 

Vollmachtsformulars – an die oben unter „Anmeldung zur virtuellen 

Hauptversammlung“ genannte Anschrift bzw. E-Mail-Adresse erfolgen, 

soweit die Anmeldung bis spätestens Dienstag, 23. August 2022, 24:00 

Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), erfolgt ist. 

Bevollmächtigte haben sich durch Vorlage einer Vollmacht in Textform 

(§ 126b BGB) zu legitimieren. Ausgenommen davon sind Intermediäre, 

Aktionärsvereinigungen und die übrigen in § 135 AktG genannten Bevoll-

mächtigten, für die die gesetzlichen Regelungen gemäß § 135 AktG gel-

ten; die Aktionäre wenden sich hierfür bitte an den betreffenden Interme-

diär, die betreffende Aktionärsvereinigung oder die sonstige in § 135 

AktG genannte Person oder Institution, um Näheres zu erfahren. 

Die Ausübung der versammlungsbezogenen Rechte, insbesondere des 

Stimmrechts, über das HV-Portal durch den Bevollmächtigten setzt vo-

raus, dass dieser vom Aktionär die mit den Anmeldeunterlagen versand-

ten Zugangsdaten erhält. 

Bevollmächtigte können nicht physisch an der virtuellen Hauptversamm-

lung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Ak-

tionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-

)Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

ausüben. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesell-

schaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
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5.  Verfahren für die Stimmabgabe durch weisungsgebundene Stimm-

rechtsvertreter der Gesellschaft 

Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch von der Ge-

sellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht aus-

schließlich auf Grundlage der vom Aktionär oder Bevollmächtigten erteil-

ten Weisungen aus. Die hierzu notwendigen Vollmachten und Weisungen 

können Aktionäre in Textform (§ 126b BGB) erteilen. Die Erteilung sowie 

Änderungen hinsichtlich der Vollmacht und Weisungen an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können bis spätestens 

Montag, 29. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), 

postalisch oder per E-Mail an die oben unter „Anmeldung zur virtuellen 

Hauptversammlung“ genannte Anschrift bzw. E-Mail-Adresse erfolgen, 

soweit die Anmeldung bis spätestens Dienstag, 23. August 2022, 24:00 

Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), erfolgt ist.  

Außerdem steht auch insoweit das HV-Portal zur Verfügung, zugänglich 

unter  

www.clere.de/hauptversammlung/ 

Hierüber werden die Erteilung sowie Änderungen hinsichtlich der Voll-

macht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der 

virtuellen Hauptversammlung am 30. August 2022 möglich sein.  

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können weder 

im Vorfeld noch während der virtuellen Hauptversammlung Weisungen zu 

Verfahrensanträgen entgegennehmen. Ebenso wenig nehmen die von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Aufträge oder Weisun-

gen zu Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen Haupt-

versammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen 

entgegen. 
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Gehen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abwei-

chende Erklärungen ein und ist nicht erkennbar, welche zuletzt abgege-

ben wurde, werden zunächst die über das HV-Portal abgegebenen Erklä-

rungen, danach die per E-Mail abgegebenen Erklärungen und zuletzt Er-

klärungen per Post in Papierform berücksichtigt. 

6. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundka-

pitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 des Grundkapitals 

erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 

gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss 

eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen 

ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der 

Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der virtuellen Hauptversammlung, 

also spätestens am Freitag, 5. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ), unter 

folgender Adresse zugehen: 

Clere AG 

- Vorstand - 

Schlüterstraße 45 

10707 Berlin 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Ta-

gen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind 

und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 

Antrag halten. § 70 AktG findet Anwendung. Im Übrigen ist § 121 Abs. 7 

AktG entsprechend anzuwenden.  

Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen werden unverzüglich nach 

Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie wer-

den außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht 

unter:  

www.clere.de/hauptversammlung/ 
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7. Gegenanträge und Wahlvorschläge (§ 126 Abs. 1 AktG und § 127 

AktG) 

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von 

Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesord-

nung sowie Wahlvorschläge zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds oder 

des Abschlussprüfers übersenden. Gegenanträge und Wahlvorschläge 

sind ausschließlich an die nachstehende Adresse oder E-Mail-Adresse zu 

richten: 

Clere AG 

- Vorstand - 

Schlüterstraße 45 

10707 Berlin 

E-Mail: hauptversammlung@clere.de 

Die Gesellschaft wird alle Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vor-

stands und/oder des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungs-

punkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG 

einschließlich des Namens des Aktionärs, ggf. einer Begründung und ei-

ner etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet zugänglich ma-

chen unter  

www.clere.de/hauptversammlung/, 

wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung, 

also spätestens am Montag, den 15. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ), 

unter der oben genannten Adresse oder E-Mail-Adresse zugehen. Ander-

weitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

bleiben unberücksichtigt. 

Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung 

kann die Gesellschaft insbesondere absehen, wenn einer der Ausschlus-

statbestände gemäß § 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 7 AktG vorliegt, etwa 

weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Be-

schluss der Hauptversammlung führen würde. Eine Begründung eines 

Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie 
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insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge von Aktionä-

ren braucht der Vorstand außer in den Fällen des § 126 Abs. 2 AktG auch 

dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angaben nach § 

124 Abs. 3 Satz 4 AktG (Angabe von Namen, ausgeübtem Beruf und 

Wohnort der vorgeschlagenen Kandidaten zur Aufsichtsratswahl oder des 

Prüfers) enthalten. 

Nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machenden Gegenanträgen 

oder Wahlvorschläge gelten als in der virtuellen Hauptversammlung ge-

stellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbrei-

tende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung 

angemeldet ist. 

8. Fragerecht der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 

COVID-19-Gesetz 

Den Aktionären wird nach Maßgabe von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 

2 des COVID-19-Gesetzes ein Fragerecht im Wege der elektronischen 

Kommunikation eingeräumt. Ein Recht zur Einreichung von Fragen be-

steht nur für Aktionäre, die sich zuvor ordnungsgemäß angemeldet haben 

(siehe Abschnitt „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“). Der 

Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fra-

gen beantwortet. Er kann z.B. Fragen zusammenfassen. Fragen in 

Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt. Der Vorstand behält sich 

vor, Fragen vorab auf der Internetseite der Gesellschaft zu beantworten. 

Es ist vorgesehen, die Fragensteller im Rahmen der Fragenbeantwortung 

namentlich zu nennen. 

Fragen der Aktionäre sind bis spätestens Sonntag, 28. August 2022, 

24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), ausschließlich im Wege 

der elektronischen Kommunikation über das HV-Portal unter  

www.clere.de/hauptversammlung/ 

einzureichen. 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt 

werden. 

http://www.clere.de/hauptversammlung/
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9.  Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptver-

sammlung 

Unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptver-

sammlung (§ 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-

Gesetz) wird Aktionären oder Bevollmächtigten, die das Stimmrecht aus-

geübt haben, die Möglichkeit eingeräumt, Widerspruch gegen Beschlüsse 

der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation zu erklä-

ren. Der Widerspruch kann ausschließlich auf elektronischem Wege über 

das HV-Portal unter  

www.clere.de/hauptversammlung/ 

ab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu deren Schließung 

durch den Versammlungsleiter erklärt werden. 

10.  Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung beträgt 

das Grundkapital der Gesellschaft insgesamt EUR 7.787.727,00. Es ist 

eingeteilt in 7.787.727 auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag 

(Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 

EUR 1,00 je Aktie. Jede Aktie gewährt eine Stimme, so dass die Gesamt-

zahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptver-

sammlung 7.787.727 beträgt. 

11.  Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung 

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie für die Nut-

zung des HV-Portals und die dortige Ausübung von Aktionärsrechten be-

nötigen Aktionäre eine Internetverbindung und ein internetfähiges End-

gerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal 

wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer 

ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. 

Wird zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptver-

sammlung ein Computer genutzt, werden ferner ein Browser und Laut-

sprecher oder Kopfhörer benötigt. 
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Für den Zugang zum internetgestützten HV-Portal der Gesellschaft benö-

tigen Aktionäre Zugangsdaten, die ihnen mit den Anmeldeunterlagen un-

aufgefordert übersandt werden. 

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung des Stimmrechts 

durch technische Probleme zu vermeiden, wird empfohlen – soweit mög-

lich – das Stimmrecht bereits vor Beginn der virtuellen Hauptversamm-

lung auszuüben. Gleiches gilt für die Erteilung von Vollmachten und Wei-

sungen. 

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und zu den Anmelde- und Nutzungs-

bedingungen erhalten die Aktionäre mit den Anmeldeunterlagen. 

12. Aktionärshotline 

Bei allgemeinen Fragen zum Ablauf der virtuellen Hauptversammlung der 

Gesellschaft können sich die Aktionäre und Intermediäre per E-Mail an 

clere_hv2022@linkmarketservices.de 

wenden. Zusätzlich steht Ihnen von Montag bis einschließlich Freitag (au-

ßer an Feiertagen) zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (MESZ) die Aktio-

närshotline unter der Telefonnummer +49 (0)89 21027-333 zur Verfü-

gung. 

13. Unterlagen zur Hauptversammlung und Informationen nach § 124a 

AktG 

Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sowie 

weitere Informationen nach § 124a AktG sind ab der Einberufung der 

Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich 

unter  

www.clere.de/hauptversammlung/ 
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14.  Hinweise zum Datenschutz 

Die Clere AG erhebt, verarbeitet und nutzt unter Beachtung der Bestim-

mungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller 

weiteren maßgeblichen Gesetze personenbezogene Daten von ihren Ak-

tionären und/oder ihren Bevollmächtigten, um die Ausübung der Aktio-

närsrechte im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zu ermögli-

chen. Weitergehende Informationen zum Datenschutz, insbesondere zum 

Umgang mit personenbezogenen Daten sowie zu den gemäß DSGVO zu-

stehenden Rechten, sind im HV-Portal zugänglich unter 

www.clere.de/hauptversammlung/ 

und auf der Webseite der Gesellschaft unter „Datenschutz“ verfügbar. 

 

Berlin, im Juli 2022 

 

Clere AG 

Der Vorstand 

 


